
Beitragsordnung des

1. Tischtennis-Club Schwarz-Gelb Dülken e.V

§ 6 der Satzung

1a) Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge. Er kann Aufnahmegebühren
und Umlagen festsetzen.

b) Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden von
der Mitg liederversammlung festgesetzt.

c) Der Mitgliedsbeitrag beträgt für aktive, volljährige Mitglieder
8,00 Euro monatlich.

d) Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Jugendliche
6,50 Euro monatlich.

c) Der Mitgliedsbeitrag beträgt für passive Mitglieder
5,00 Euro monatlich.

2a) Der Mitgliedsbeitrag ist erstmals für den Monat der Aufnahme zu
zahlen und dann halb- oder ganlährig im SEPA-Bankeinzugsverfahren
Stichtage sind immer der 1.7 und der 1.1 des jeweiligen Jahres.

b) Bei Austritt oder Ausschluss aus dem Verein ist der Beitrag
bis zum jeweiligen Halbjahresende zu entrichten.

c) Der Vorstand kann aktiven Mitgliedern Beitragserleichterungen
gewähren.

d) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.
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